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Ingress 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung Frenkendorf beschliesst, gestützt auf § 47 Abs. 
1 Ziff. 2 Gemeindegesetz1 sowie § 10 des Gesetzes über die Ausrichtung von Miet-
zinsbeiträgen2 und § 1 Abs. 1 der Verordnung zum Mietzinsbeitragsgesetz3: 
 
 
 
A Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Zweck (§ 10 Abs. 2 MBG) 
Dieses Reglement regelt den Vollzug der Bestimmungen über die Ausrichtung von 
Mietzinsbeiträgen. 
 
 
B.  Anspruchsvoraussetzungen 
 
§ 2 Mietzinshöchstbeitrag  
1 Der maximale Mietzinsbeitrag beträgt 75 % der Jahresbruttomiete beziehungsweise 
der angemessenen Jahresbruttomiete. 
2 Die angemessene Jahresbruttomiete entspricht im Minimum 100 % und maximal 
120 % des durch die Sozialhilfebehörde festgelegten Mietzinsgrenzwertes in der So-
zialhilfe. Der Gemeinderat legt den Wert in der Verordnung fest. 
 
 
§ 3 Einkommensgrenze  
1 Der zur Berechnung der Einkommensgrenze verwendete allgemeine Lebensbedarf 
entspricht mindestens 130 % und maximal 150 % des Grundbedarfs gemäss § 9 der 
Sozialhilfeverordnung4. Der Gemeinderat legt den Wert in der Verordnung fest. 
 
 
§ 4 Vermögensgrenze 
1 Die Vermögensgrenze entspricht dem 5-fachen der freien Vermögensbeträge ge-
mäss § 16 Abs. 2 der Sozialhilfeverordnung5. 
2 Nicht zum Vermögen hinzugerechnet werden Motorfahrzeuge, wenn sie aus berufli-
chen oder gesundheitlichen Gründen benötigt werden. Näheres regelt die Verordnung. 
 
  

 
1 SGS 180, Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz [GemG]) vom 28. Mai 1970 
2 SGS 844, Mietzinsbeitragsgesetz (MBG) vom 1. Dezember 2022 
3 SGS 844.11, Verordnung zum Mietzinsbeitragsgesetz (Vo MBG) vom 30. Mai 2023 
4 SGS 850.11 
5 SGS 850.11 
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C.  Berechnungsgrundlagen 
 
§ 5 Hypothetisches Einkommen 
1 Falls zur Unterstützungseinheit gehörende Personen auf eine zumutbare Erhöhung 
des Arbeitspensums verzichten, wird das fehlende Einkommen als hypothetisches Ein-
kommen angerechnet. 
2 Der Gemeinderat legt die zumutbaren Arbeitspensen in der Verordnung fest. 
 
 
§ 6 Allgemeiner Lebensbedarf als anerkannte Ausgabe 
1 Der zur Berechnung der anerkannten Ausgaben verwendete allgemeine Lebensbe-
darf entspricht im Minimum 100 % und maximal 120 % des Grundbedarfs gemäss § 9 
der Sozialhilfeverordnung 6. Der Gemeinderat legt den Wert in der Verordnung fest. 
 
 
D.  Vollzugsbestimmungen 
 
§ 7 Zuständigkeit 
1 Der Gemeinderat delegiert den Erlass der Mietzinsbeitragsverfügungen zu diesem 
Reglement an die Gemeindeverwaltung oder an eine zusammen mit anderen Gemein-
den betriebene Stelle. 
2 Die Gemeinde informiert die Einwohnerinnen und Einwohner in geeigneter Form über 
die Anspruchsvoraussetzungen und das Vorgehen zur Antragstellung zum Bezug von 
Mietzinsbeiträgen 
3 Die zuständige Stelle gemäss Abs. 1 entscheidet über Härtefälle. 
4 Der Gemeinderat ist ermächtigt, die für den Vollzug dieses Reglements erforderliche 
Verordnung zu erlassen. 
 
 
§ 8 Verfahren 
1 Gesuche um Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen sind zusammen mit den notwendi-
gen Unterlagen der zuständigen Stelle gemäss § 7 Abs. 1 einzureichen. 
2 Die Beitragsberechtigung beginnt mit Vorliegen aller Unterlagen am ersten Tag des 
Folgemonats. 
3 Die Beitragsberechtigung gilt für die in der Verfügung genannte Zeitdauer, längstens 
jedoch bis zum Ablauf des Kalenderjahres oder bis zum Eintritt beitragsrelevanter Ver-
änderungen der Verhältnisse. 
4 Gesuche um Fortsetzung der Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen sind jeweils bis zum 
1. Februar des Folgejahres einzureichen. Bei Vollständigkeit der Gesuchsunterlagen 
und Einhaltung dieses Termins erfolgt die Ausrichtung der Mietzinsbeiträge bei Gut-
heissung rückwirkend auf den 1. Januar. 
 

 
6 SGS 850.11 
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§ 9 Rechtsmittel 
1 Gegen Verfügungen der Gemeindeverwaltung oder der gemeinsam mit anderen Ge-
meinden betriebenen Stelle kann innert 10 Tagen seit Zustellung schriftlich und be-
gründet beim Gemeinderat Beschwerde erhoben werden. 
 
 
E. Schlussbestimmungen 
 
§ 10 Aufhebung bisherigen Rechts 
Mit Inkrafttreten dieses Reglements wird das Reglement über die Ausrichtung von 
Mietzinsbeträgen vom 16.12.1997 aufgehoben. 
 
 
§ 11 Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt vorbehältlich der Genehmigung durch die Finanz- und Kirchen-
direktion des Kantons Basel-Landschaft am 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
 
 NAMENS DER 
 EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 
 Der Präsident: Der Gemeindeverwalter: 
 

  
 Roger Gradl Thomas Schaub 

 
 
 
 
Von der Gemeindeversammlung am 05.12.2023 beschlossen. 
 
 
 
Genehmigung 
 
Genehmigt durch die Finanz- und Kirchendirektion Basel-Landschaft mit Verfügung 
vom 18. Januar 2024. 



BASEL
LANDSCHAFT

FINANZ. UND KIRCHEN DIREKTION

Verfügung vom 18.Januar2023 ltg

Einwohnergemeinde Frenkendorf: Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen -
Genehmigung

Am 5. Dezember 2023 hatdie Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Frenkendorf ein

neues Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen beschlossen. Die Referendumsfrist

ist ungenrJtzt verstrichen. ln der Folge reichte die Einwohnergemeinde Frenkendorf das Reglement

beim Regierungsrat zur Genehmigung ein.

a) Gemäss S 168 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes vom 28. Mai 1970 über die Organisa-' 
tion und d-ie Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz; SGS 180) sind die Gemeinde-

reglemente sowie deren Anderungen dem kantonalen Aufsichtsorgan zur Genehmigung

voizulegen. Aufsichtsorgan ist die Finanz- und Kirchendirektion (S 168 Absatz 2 Gemeinde-
gesetz in Verbindung mit g 3 Absatz 1 Buchstabe k der Verordnung vom 24. Oktober 2017

über die Zuständigkeit für die Genehmigung von Gemeindenormen; SGS 140.25).

b) , Das mit dem Beschluss vom 5. Dezember 2023verabschiedete neue Reglement über die

Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen der Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde

Frenkendorf ist rechtskonform und kann vorbehaltslos genehmigt werden.

ilt.

Demgemäss wird verfügt:

'.1.1'. Das mit Beschluss vom 5. Dezember 2023 verabschiedete neue Reglement über die Aus-

richtung von Mietzinsbeiträgen der Einwohnergemeinde Frenkendorf wird genehmigt.

Fi nz- rchendirektion

fi
T

RR Dr. iur. Anton Lauber
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Verteiler:

Einwohnergemeinde Frenkendorf, Bächliackerstrasse 2,4402 Frenkendorf (qemeindeverwal-

tunq@frenkendorf.ch)
CemeinOe Frenkendorf, Thomas Schaub, Gemeindevenivalter Gemeinde Frenkendorf, Bächli-

ackerstrass e 2, 4402 Frenkendorf (thomas.schaub@frenkendorf.ch)
Finanz- u nd Ki r.chend i rektion, Kantonales Sozia la mt (ksa. m idtzi nsbeitraq @bl. ch )
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